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Beitragsordnung des Aktionsbündnis Psychotherapie e.V.

Die Mitgliederversammlung des Aktionsbündnis Psychotherapie e.V. (nachfolgend „Verein“) 
hat auf Grundlage des § 9 der Satzung die folgende Beitragsordnung beschlossen.

§ 1 Grundsatz

(1) Die Regelungen dieser Beitragsordnung beruhen auf §§ 8 und 9 der Satzung des 
Aktionsbündnis Psychotherapie e.V. in der jeweils gültigen Fassung. Die Beitragsordnung ist 
nicht Bestandteil der Satzung.

(2) Diese Beitragsordnung regelt die Beitragspflichten der Mitglieder.

(3) Diese Beitragsordnung tritt mit Beschluss durch die Mitgliederversammlung in Kraft.

§ 2 Beitragspflicht

(1) Jedes Mitglied ist verpflichtet, den festgelegten Mitgliedsbeitrag fristgerecht zu entrichten. 
Die Mitgliedsbeiträge dienen der Finanzierung der satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecke 
des Vereins.

§ 3 Beschlüsse zum Mitgliedsbeitrag

(1) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge sowie etwaiger Umlagen wird durch die 
Mitgliederversammlung beschlossen.

(2) Die festgesetzten Beiträge werden grundsätzlich zum 15. Januar des folgenden 
Kalenderjahres eingezogen, sofern die Mitgliederversammlung keinen abweichenden 
Zeitpunkt beschließt.
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§ 4 Höhe des Beitrags

Mitgliedergruppe Jährlicher Mitgliedsbeitrag in EUR

Mitglied 100

Begünstigtes Mitglied 50

Fördermitglied – natürliche Personen 300

Fördermitglied – juristische Personen/Körperschaften Festlegung durch den Vorstand

(2) Soweit in der Satzung von „aktiven Mitgliedern“ gesprochen wird, sind damit die in dieser 
Beitragsordnung als „Mitglieder“ bezeichneten Mitglieder gemeint. Die abweichende 
Bezeichnung dient ausschließlich der sprachlichen Vereinfachung und begründet keine 
unterschiedlichen Rechte oder Pflichten. In begründeten Einzelfällen kann der Vorstand auch 
anderen Personen eine begünstigte Mitgliedschaft gewähren. Entsprechende Anträge sind 
an mitglieder@aktionsbuendnis-psychotherapie.info zu richten. 

(3) Maßgeblich für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus.

(4) Ermäßigte Beiträge sind auf Antrag und gegen entsprechenden Nachweis möglich. Die 
erforderlichen Nachweise sind dem Verein auf Verlangen vorzulegen beziehungsweise bei 
Antragstellung einzureichen. Eine begünstigte Mitgliedschaft kann von Studierenden, PiA, 
PiW, Personen in Elternzeit, Arbeitssuchenden und Rentner:innen beantragt werden. In 
begründeten Einzelfällen kann der Vorstand auf Antrag eine begünstigte Mitgliedschaft 
gewähren. 

(5) Änderungen persönlicher Daten, insbesondere Anschrift oder Bankverbindung, sind dem 
Verein unverzüglich mitzuteilen.

§ 5 Zahlungsform

(1) Die Mitgliedsbeiträge sind grundsätzlich im SEPA-Lastschriftverfahren zu entrichten. Die 
Mitglieder erteilen dem Verein hierzu ein entsprechendes SEPA-Lastschriftmandat und 
sorgen für eine ausreichende Kontodeckung.

(2) Kann eine Lastschrift aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht eingelöst 
werden, sind die dem Verein dadurch entstehenden Kosten vom Mitglied zu erstatten.

(3) Bei Zahlungsverzug kann der Verein angemessene Mahngebühren erheben.
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(4) Die Mitgliedsbeiträge werden grundsätzlich jährlich im Voraus eingezogen. Bei Eintritt 
während des laufenden Geschäftsjahres erfolgt der erstmalige Beitragseinzug nach 
Aufnahme in den Verein.

§ 6 Umlagen

(1) Über Umlagen entscheidet die Mitgliederversammlung nach Maßgabe der Satzung.

§ 7 Datenverarbeitung

(1) Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur 
Verwaltung der Mitgliedschaften sowie zur Durchführung der Vereinszwecke unter 
Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

§ 8 Änderungen

(1) Änderungen der Beitragshöhe oder die Einführung neuer Beitragsarten bedürfen eines 
Beschlusses der Mitgliederversammlung.

(2) Über redaktionelle oder gesetzlich erforderliche Änderungen dieser Beitragsordnung 
entscheidet der Vorstand.

§ 9 Vereinsaustritt

(1) Der Austritt aus dem Verein ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Die 
Kündigung kann auf schriftlichem Weg erfolgen. Der Austritt ist nur mit einer Frist von drei 
Monaten zum Ende des Kalenderjahres möglich.

(2) Bei nicht fristgerechter Kündigung verlängert sich die Mitgliedschaft bis zum Ablauf des 
nächsten Kalenderjahres.
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